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Tenor:

Der Beschluss des Amtsgerichts Bielefeld vom 04. Januar
2024 wird aufgehoben.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens einschließlich der
insoweit entstandenen notwendigen Auslagen der
Beschuldigten trägt die Staatskasse.

 
Gründe

Die gegen die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis gerichtete, nach § 304 Abs. 1
StPO statthafte und auch im Übrigen zulässige (§ 306 Abs. 1 StPO) Beschwerde der
Beschuldigten ist begründet. Die Voraussetzungen für die vorläufige Entziehung der
Fahrerlaubnis nach § 111a Abs. 1 StPO liegen nicht vor, da derzeit keine dringenden Gründe
für die Annahme vorhanden sind, dass der Beschuldigten die Fahrerlaubnis nach § 69 StGB
entzogen werden wird.

I.

1. Die Beschuldigte ist zwar dringend verdächtig, am 02.06.2023 gegen 15:25 Uhr in A. auf
dem Parkplatz eines Getränkemarktes an der B-Straße xx einen Verkehrsunfall verursacht zu
haben. Beim Rückwärtsfahren aus ihrer Parkbucht kollidierte sie mit ihren Pkw VW Golf,
amtliches Kennzeichen XXX, gegen den auf der gegenüberliegenden Seite geparkten Pkw
Audi, amtliches Kennzeichen YYY. Unbeirrt davon, dass beide Autos durch den
Zusammenstoß erschüttert wurden und zusätzlich am gegnerischen Pkw die Sirene der
Alarmanlage ausgelöst wurde, verließ sie mit ihrem Fahrzeug den Parkplatz, ohne die
erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Damit besteht der dringende Tatverdacht des
unerlaubten Entfernens vom Unfallort gemäß § 142 Abs. 1 Nr. 1 StGB.
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2. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen erweist sich die Beschuldigte jedoch nicht
als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen im Sinne des § 69 Abs. 2 Nr. 3 StGB.

Das Regelbeispiel ist nicht verwirklicht. Danach ist von der Ungeeignetheit eines Täters zum
Führen eines Kraftfahrzeugs auszugehen, wenn dieser sich unerlaubt vom Unfallort entfernt,
obwohl er weiß oder wissen kann, dass bei dem Unfall ein Mensch getötet oder nicht
unerheblich verletzt worden oder an fremden Sachen bedeutender Schaden entstanden ist.

Entgegen der Annahme des Amtsgerichts ist kein bedeutender Schaden im Sinne des § 69
Abs. 2 Nr. 3 StGB entstanden.

a) Zwar hat die Beschwerdekammer des hiesigen Landgerichts in Überstimmung mit der
obergerichtlichen Rechtsprechung bislang einen bedeutenden Fremdschaden ab einer
Wertgrenze von 1.500,00 Euro angenommen. In diesem Licht steht auch die zuletzt
geänderte Rechtsprechung des OLG Hamm. Mit Beschluss vom 05.04.2022 (5 RVs 31/22)
hat das Oberlandesgericht bekräftigt, dass die Wertgrenze für einen bedeutenden Schaden
im Sinne des § 69 Abs. 2 Nr. 3 StGB im Hinblick auf die allgemeine Preissteigerung nunmehr
jedenfalls nicht unter 1.500 Euro liegt. Aus dieser Formulierung wird indes schon deutlich,
dass der unterste Rahmen nicht zwingend bei 1.500 Euro liegt, sondern lediglich unterhalb
dessen liegende Schadensbeträge jedenfalls keinen bedeutenden Schaden darstellen (LG
Bochum, B. v. 06.12.2022, Az. 1 Qs 59/22).

Bei der Beurteilung eines Schadens als bedeutend im Sinne des § 69 Abs. 2 Nr. 3 StGB ist –
neben anderen Faktoren – im Wesentlichen auch die fortschreitende Entwicklung der
Reparaturkosten und der Einkommen zu berücksichtigen (vgl. BGH, B. v. 28.09.2010, Az. 4
StR 245/10; LG Nürnberg-Fürth, B. v. 15.01.2020, Az. 5 Qs 4/20; LG Hamburg, B. v.
09.08.2023, Az. 612 Qs 75/23; LG Oldenburg, B. v. 12.01.2023, Az. 3 Qs 425/22;). Sie hat
sich gerade in den letzten Jahren bedeutend aufgrund der aufkommenden Inflation nachhaltig
verändert (vgl. eingehend LG Dresden, B. v. 15.09.2023, Az. 17 Qs 66/23). Bereits aus
diesem Grunde erscheint eine Anhebung der Wertgrenze mittlerweile angebracht. Zudem ist
die Wertgrenze bereits schon deshalb nicht zu niedrig zu bemessen, weil sonst die Relation
zu den anderen Merkmalen „Tötung oder nicht unerhebliche Verletzung eines Menschen“
nicht gewahrt wäre (Valerius, in: LK-StGB, 13. A. [2020], § 69 Rn. 130; Heintschel-
Heinegg/Huber, in MüKo-StGB, 4. A. [2020], § 69 Rn. 72).

Ausgehend davon hat sich die Kammer darauf verständigt, den Wert, ab welchem ein
bedeutender Schaden im Sinne des § 69 Abs. 2 Nr. 3 StGB anzunehmen ist, auf 1.800,00
Euro anzuheben. Diese moderate Erhöhung trägt der allgemeinen Preissteigerung Rechnung
und setzt die Merkmale „Tötung oder nicht unerhebliche Verletzung eines Menschen“ und
„bedeutender Schaden“ in ein dem Ziel des Regelbeispiels entsprechendes Verhältnis.

Es bleibt aber zu berücksichtigen, dass auch ein Schaden unterhalb der Wertgrenze zu einer
Maßregel nach § 69 führen kann, wenn der Tatrichter nach der stets erforderlichen
einzelfallbezogenen Prognoseentscheidung diese Rechtsfolge für geboten erachtet (OLG
Stuttgart, U. v. 27.04.2018, Az. 2 Rv 33 Ss 959/17).

b) Aufgrund dieser Überlegungen ist die Wertgrenze eines bedeutenden Schadens im
vorliegendem Fall nicht überschritten worden. Die Kalkulation der Reparaturkosten durch die
VW-Fachwerkstatt C. in A. vom 03.07.2023 zeigte für den Fahrzeughalter Herrn D. einen
Betrag von 1.675,38 Euro (vgl. Bl. 50 ff. d.A.) auf, bleibt somit derzeit also unter dem
Schwellenbetrag.
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3. Ob das Alter oder der Gesundheitszustand zum Tatzeitpunkt zu einer Entziehung der
Fahrerlaubnis führen werden, ist dagegen derzeit offen. Ob sie die Ungeeignetheit nach § 69
Abs. 1 StGB belegen, muss der möglichen Beweisaufnahme vorbehalten bleiben.

Bei der Tat ist zumindest nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kein Verhalten der
Beschuldigten zutage getreten, dass deutliche, der Geeignetheit zum Führen eines
Kraftfahrzeugs entgegenstehende gesundheitliche oder charakterliche Mängel aufzeigt. Zwar
ergeben sich aus der Beschwerdebegründung der Beschuldigten selbst Anhaltspunkte dafür,
dass die Begehung der ihr vorgeworfenen Tat auf einen gesundheitlichen Mangel
zurückzuführen ist. Eine ausreichend hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich ein möglicher
gesundheitlicher Mangel auf die künftige Eignung des Beschuldigten zum Führen von
Kraftfahrzeugen auswirkt, besteht nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen jedoch nicht.
Entsprechende Feststellungen bleiben dem Tatrichter vorbehalten.

II.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 467 StPO analog.
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